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Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufhebung der Ordnungsbehördlichen 
Verordnung vom 28.02.2017 über die Öffnung von  

Verkaufsstellen an Sonntagen vom 11.07.2017 
 
 
 
Aufgrund des § 6 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten vom 
16.11.2006 (LÖG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.05.2013 in 
Verbindung mit §§ 3 Abs. 1, 27 Abs. 4 und 34 des Gesetzes über den Aufbau und 
Befugnissen der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz – OBG) vom 13.05.1980 
(GV. NRW. S. 528) – wird von der Stadt Herne als örtliche Ordnungsbehörde gemäß 
Beschluss des Rates vom 11.07.2017 folgende Ordnungsbehördliche Verordnung zur 
Aufhebung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Öffnung von Verkaufsstellen an 
Sonntagen vom 28.02.2017 erlassen: 

 
 
 

§ 1 
 
Die Ordnungsbehördliche Verordnung vom 28.02.2017 über die Öffnung von Verkaufsstellen 
an Sonntagen wird aufgehoben. 
 

 
 
 

§ 2 
 
Diese Ordnungsbehördliche Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkündigung in Kraft. 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufhebung der 
Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Öffnung von Verkaufsstellen an Sonntagen wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gegen diese Verordnung kann nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung die Ver- 
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 
666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV NRW S. 685) nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
  
b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
  
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
  
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde (Stadt) vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

  
  
Herne, 12.07.2017 Der Oberbürgermeister: Dr. Frank Dudda 
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Öffentliche Zahlungserinnerung 
 

Die Zahlungsabwicklung der Stadt Herne als Vollstreckungsbehörde erinnert an die Zahlung der 
im Monat August 2017 fällig werdenden Steuern und Abgaben.  
Bei verspäteter Zahlung müssen die gesetzlich vorgeschriebenen Säumniszuschläge 
berechnet werden. Falls Mahnung und ggfs. zwangsweise Einziehung erforderlich 
werden, entstehen weitere Kosten. 
Die Bankverbindungen der Stadt Herne und das anzugebende Kassenzeichen 
entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Heranziehungsbescheid. 
 
Herne, 28.7.2017                            Zahlungsabwicklung als Vollstreckungsbehörde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
 
Für Rott 7/9, letzte bekannte Anschrift Wildenbruchstr. 7, 45888 Gelsenkirchen, liegt beim 
Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Steuern und Zahlungsabwicklung, 
Freiligrathstraße 12, 44623 Herne, Raum 310, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
  
 Mahnungen vom 14.07.2017  
 Vertragsgegenstandsnummern 5000500011652670000-1 u. -2 
 
Die Mahnung kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit 
von 8:30 bis 12:00 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr, und am Freitag in der Zeit von 8:30 bis 
12:00 Uhr in Empfang genommen werden. 
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Herne, 24.07.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
 
Für Michaela Keml, letzte bekannte Anschrift: Sankt-Georgen-Str. 25 , 67551 Worms 
Pfeddersheim, liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Steuern und 
Zahlungsabwicklung, Freiligrathstraße 12, 44623 Herne, Raum 315, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
  
 Mahnung vom 17.03.2017  
 Vertragsgegenstandsnummer 50005000113380700001  
 
Die Mahnung kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit 
von 8:30 bis 12:00 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr, und am Freitag in der Zeit von 8:30 bis 
12:00 Uhr in Empfang genommen werden. 
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Herne, 26. Juli 2017 

 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
 
Für Herrn David Huying, letzte bekannte Anschrift: Poststr. 28 in 42549 Velbert, liegt beim 
Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Steuern und Zahlungsabwicklung, 
Freiligrathstraße 12, 44623 Herne, Raum 513/514 folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
   
 Grundsteuerbescheid 2017 vom 16.01.2017 
 
             
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr, und am Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr in 
Empfang genommen werden. 
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Die 
Schriftstücke gelten nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Herne, 19.07.2017 
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   Fachbereich  

 Öffentliche Ordnung und Sport 
   
   
Öffentliche Zustellung   Verwaltungsgebäude 
Herrn   Berliner Platz 9 
Bruno Kolak   44623 Herne 
zuletzt wohnhaft   
Hauptstr. 21   Zimmer: 2.26 
44651 Herne   Auskunft erteilt:  

 Frau Sander 
zurzeit unbekannten Aufenthalts   
   Telefon: 0 23 23/16- 2638 
   Telefax: 0 23 23/16- 2637 
   Mobil:            
   E-Mail:    Ordnungsamt 

                @herne.de 
   
   Internet: www.herne.de 

 
Ihr/Mein Schreiben vom:       Ihr/Mein Zeichen: 44/1 San 83/17  2017-07-26 

 
Öffentliche Zustellung gem. § 1 Abs. 1 LZG in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Nr. 1 VwZG 

 

Sehr geehrte(r)  Herr Kolak , 

 

ich habe am heutigen Tag gegen Sie eine Ordnungsverfügung erlassen. 

Den Bescheid können Sie im Fachbereich  Öffentliche Ordnung und Sport, Berliner Platz 9, 44623 

Herne, Zimmer 2.26, zu den üblichen Öffnungszeiten einsehen bzw. entgegennehmen. 

 

Öffnungszeiten: 

Montag              08.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr 

Dienstag            08.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr 

Mittwoch            08.30 bis 12.00 Uhr 

Donnerstag        08.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr 

Freitag               08.30 bis 12.00 Uhr 

 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt, mit der Folge, dass Fristen 

in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Das Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung, beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung, zwei Wochen 

vergangen sind. 

 

Rechtsgrundlagen 

LZG                   Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen  

                          (Landeszustellungsgesetz) vom 07.03.06 (GV NRW S. 94) zuletzt  

                          geändert am 12.05.09 (GV NRW S. 296) 

VwZG                Verwaltungszustellungsgesetz vom 12.08.05 (BGBI I S. 2354) zuletzt  

                          geändert am  10.10.13 (BGBl. I S. 3786) 

 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Marek 

 


